GENERALPLANERVERTRAG

zur Objektplanung für Gebäude, Freianlagen und Raumbildende Ausbauten

bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für Abbruch 

Zwischen

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
vertreten durch ....................................................................................................................................................


- nachstehend AG genannt -

und

- nachstehend GP genannt ‑

wird der folgende Generalplanervertrag geschlossen:

§ 1
GEGENSTAND DES VERTRAGES


Der AG überträgt dem GP die Architekten‑ und Ingenieurleistungen nach Maßgabe der §§ 2 bis 4 dieses Vertrages für das Bauvorhaben 


............................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................

(Bezeichnung des BV)


Bestandteil dieses Vertrages sind 


(
die vorläufige Honorarübersicht vom:

.........................................


(
der Zahlungsplan für die Abschlagszahlungen vom :
.........................................

§ 2
ARCHITEKTENLEISTUNGEN

Der GP hat die nachfolgend aufgeführten Leistungen (LP) durch sein Büro zu erbringen, die in § 15 HOAI als Grundleistungen enthalten sind, d.h. im Einzelnen:

(1)
Objektplanung für Gebäude und für Freianlagen nach HOAI §15 ff.

Grundleistungen:


v.H.-Satz






Grundlagenermittlung 
LP 1

3 %

Vorplanung 
LP 2

7 %

Entwurfsplanung 
LP 3

11 %

Genehmigungsplanung 
LP 4

6 %

Ausführungsplanung 
LP 5

25 %

Vorbereitung der Vergabe 
LP 6

10 %

Mitwirkung bei  Vergabe 
LP 7

4 %

Objektüberwachung 
LP 8

     31 %



97 %

(2)
Zusätzlich werden in LP 1 - 4  als besondere Leistungen vereinbart :
Planung Maschinenaufstellung



    2,5%

Planung Betriebsabläufe


    2,5%

gewerberechtliche Genehmigungsplanung

       5%


     10%

(3) 
Zusätzliche Leistungen, welche durch das Büro des GP zu erbringen sind :


( Leistungen nach der Wärmeschutzverordnung. Die Honorierung richtet sich nach § 78 HOAI.


( Erstellung eines Entwässerungsgesuches. Die Honorierung richtet sich nach §§ 73, 74 HOAI.


( 













( 












Wird das Projekt über einen Generalunternehmer (GU)

abgewickelt, so entfällt die LP 8 gem. (1).

Der AN ist dann mit der Oberbauleitung (Überwachung der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung gem. § 15 Abs. 3 HOAI) beauftragt,

die mit





 
       ..............% 
         12%

vergütet wird. 

(4)
Insgesamt beauftragte Leistungen 

Der Umfang der insgesamt beauftragten Architekten-Leistungen

beläuft sich damit auf : 




       ..............%
(5)
Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen
Dem GP werden          ( sofort       oder       (  stufenweise 
folgende Leistungsphasen (LP) übertragen:

1.
Beauftragungsabschnitt 

        LP ............
2.
Beauftragungsabschnitt 

        LP ............
3.
Beauftragungsabschnitt 

        LP ............
4.
Beauftragungsabschnitt 

        LP ............
5.
Beauftragungsabschnitt 

        LP ............
6.
Beauftragungsabschnitt 

        LP ............
Im Falle einer stufenweisen Beauftragung findet nach Abschluß eines jeden Beauftragungsabschnitts eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen  statt. Die Beauftragung der jeweils nächsten Stufe(n) erfolgt  dann schriftlich nach den in dieser Vereinbarung geregelten Bestimmungen.

§ 3
GRUNDLAGE DER HONORARERMITTLUNG

(1)
Die anrechenbaren Kosten werden unter Zugrundelegung der Kostengliederung nach DIN 276 in der aktuellen Fassung ermittelt. 

(2) Die anrechenbaren Kosten aus vorhandener Bausubstanz nach 

HOAI (§10/3a), die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet werden, werden mit 
................%.



der nach DIN 276 ermittelten anrechenbaren Kosten als angemessen vereinbart.

(3)
Ändert sich der Umfang der anzurechnenden Bausubstanz während der Durchführung des Auftrages, so ist der angenommene Wert entsprechend anzupassen.

(4)
Für die Planung der Freianlagen gelten §§ 15 und 17 HOAI

(5)
Honorarzonen, Honorarsätze

Zone                


Satz

Objektplanung nach §§ 11, 12 und 16  HOAI



Freianlagen nach §§ 13,14, und 17 HOAI



Raumbildende Ausbauten nach §§ 11,12,14 a+b und 16 HOAI



Umbau und Modernisierung nach §§ 11,12, 14 a+b und 16 HOAI



Instandhaltung und Instandsetzung 

nach §§ 11,12, 14 a+b und 16 HOAI





(6)
Für Umbau und Modernisierung von Gebäuden


.................%.

nach § 24 HOAI gilt: Der Zuschlag beträgt (20 % -  30 %)

(7)
Für Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden

.................%.

nach § 27 HOAI gilt: Der Zuschlag beträgt (25 % -  50 %)

(8)
Für Abbruch mit selektivem Rückbau von Gebäuden 


.................%.

und Anlagen gilt: Der Zuschlag beträgt (25 % -  50 %)

(9)
Bei verschiedenen Leistungen an einem Objekt, welche gleichzeitig geplant oder durchgeführt werden,


gilt § 23 HOAI.

§ 4
INGENIEURLEISTUNGEN 

(1)
Darüber hinaus beauftragt der Auftraggeber (AG) den Generalplaner (GP) damit, alle weiteren für die Realisierung des Objekts notwendigen und erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen. Hierfür sind, soweit diese Grundleistungen nach HOAI nicht durch den Generalplaner (GP) selbst erbracht werden, Subplaner einzuschalten. 

Die Bestimmungen der §§ 1, 2 und 3 gelten sinngemäß auch für diese Leistungen des Generalplaners.

Im Einzelnen werden über die Objektplanungsleistungen § 3 hinaus, beauftragt:

 
beauftragt


Projektentwicklungsstudie, Realisierungsstudie 



Umweltverträglichkeitsstudie



Gutachten zur Altlastenerkundung



Gutachten zum Denkmalschutz



Selektiver Rückbau



Koordination der Planungsbeteiligten



Bauablaufplanung











Gutachten und Wertermittlungen



Städtebauliche Leistungen



Landschaftsplanerische Leistungen



Leistungen bei Ingenieurbauwerken



Verkehrsplanerische Leistungen, Gleisanlagen



Leistungen bei der Tragwerksplanung



Leistungen bei der Technischen Ausrüstung



Leistungen bei der Thermischen Bauphysik



Leistungen für Schallschutz und Raumakustik



Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau



Vermessungstechnische Leistungen
















Jeweils ohne die unter „besondere Leistungen“ aufgeführten Planungsleistungen
(2)
Zusätzlich werden als besondere Leistungen beauftragt:


beauftragt


Baurechtliche, gewerberechtliche und Umweltgenehmigungs-Planung nach BImSchG





Projektsteuerung nach § 31 HOAI



Werbeanlagen



Logistik, Hochregalsystem



Umzugsplanung, Maschinen, Inventar



Befeuchtung als Einzelmaßnahme



EDV-Vernetzung, nur Netzwerkverkabelung



Feuerlöschtechnik, Sprinkler, RTL-Anlagen



Sicherheitstechnik / Fluchtpläne



Fassaden-, und Dachbegrünung



Fassadenplanung, Anlagen zur Fassadenreinigung



Küchenplanung











(3)
Für alle in §§ 2 und 3 genannten Leistungen gilt :


Ausgenommen sind Planungsleistungen, deren Erforderlichkeit zum Zeitpunkt der Auftragserteilung aufgrund besonderer Umstände, einschließlich höherer Gewalt, noch nicht erkennbar waren  wie:


nicht bekannt


Denkmal und Bodendenkmalfunde, Bauaufnahmen



Munitions- und Kriegsfunde



Anlagen aus oder zu militärischen Zwecken



Tunnel oder Stollen, unterirdische Bunker



Anlagen zum Grundwassererhalt



Anlagen für Funk- und Flugsicherung



überregionale, regionale Leitungen aller Art



Entsorgung von Altlasten und kontaminiertem Bodenmaterial



Baugrubensicherung, Bodenaustausch

Gründungen mit besonderem Schwierigkeitsgrad











(4)
Sollten solche Planungen notwendig werden, ist eine gesonderte Beauftragung erforderlich.













§ 5
PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS/GP

(1)
Der GP erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Bautechnik und den behördlichen Vorschriften, die zum Zeitpunkt der Abnahme der jeweiligen Leistung gelten.

(2)
Der GP haftet für die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit aller von ihm zu erstellenden Unterlagen und Berechnungen, sowie die Geeignetheit dieser Unterlagen für die Erstellung des geplanten Bauwerks. 

(3)
Soweit der AG Umplanungen beschließt, hat der GP diese Umplanungen zu berücksichtigen und im Rahmen der behördlichen Bestimmungen durch entsprechende Änderungen der Planungen durchzuführen.

(4)
Der GP ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet, alle Rechte des  AG zu wahren, insbesondere den an der Durchführung des Baus Beteiligten die erforderlichen Weisungen zu erteilen. Zur Eingehung rechtsgeschäftlicher Verpflichtungen, die mit Kosten für den AG verbunden sind, ist der GP ohne ausdrückliche schriftliche Bevollmächtigung des AG nicht befugt.

(5)
Bei einer Beauftragung mit der Objektüberwachung hat der GP im Rahmen seiner Bauaufsichtspflicht  dafür Sorge zu tragen, daß das Bauvorhaben entsprechend den genehmigten Plänen durchgeführt wird und Schutzvorschriften zu Gunsten der Bauarbeiter (Unfallverhütungsvorschrift) sowie Verkehrs-sicherungspflichten beachtet werden. Dies entbindet den AG nicht von seinen Verpflichtungen gem. Arbeitsschutzgesetz und Baustellenverordnung. 

(6)
Der GP ist grundsätzlich berechtigt, einzelne Planungs- oder Ingenieurleistungen durch Subplaner  erbringen zu lassen. Diese sind im Verhältnis zum AG Erfüllungsgehilfen, deren Verschulden er sich zurechnen lassen muß.

§ 6
AUFGABEN DES AUFTRAGGEBERS

(1)
Der AG fördert die Planung und Durchführung der Aufgabe, insbesondere wird er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des GP unverzüglich entscheiden.

(2)
Als AG erstellt er nach der Baustellenverordnung für den Sicherheits– und Gesundheitsschutz einen 
SiGePlan (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan) und bestellt einen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator).

(3) Die gemäß §4 dieses Vertrags notwendigen Sonderfachleute werden nach Beratung mit dem AG durch den GP beauftragt (Subplaner). 

(4)
(
Im Rahmen der Bauüberwachung (LP 8) ist der GP berechtigt, namens und im Auftrage 



des AG Nachträge und Regiearbeiten zu vergeben.

(5)
Der AG übergibt dem GP sämtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese für die Vertragserfüllung und die Erstellung der Honorarrechnung benötigt werden. Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der AG den am Bau Beteiligten Weisungen nur im Einvernehmen mit dem GP erteilen. 

§ 7
VERGÜTUNG DES GP

(1) Für die in diesem Vertrag genannten Generalplanungs-Leistungen - mit Ausnahme der Nebenkosten  -


(
erhält der GP eine Gesamtvergütung (Pauschalfestpreis) in Höhe von

€ .............................................................…...  

         (in Worten:  € ......................................................................................................................................)

   zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Diesem Honoraransatz liegen anrechenbare Kosten in einer derzeit geschätzten Höhe von

€ .............................................................…...  zugrunde.

Sollte sich im Zuge der weiteren Bauausführung herausstellen, daß mit der Realisierung des Bauvorhabens eine Erhöhung der tatsächlich entstehenden, anrechenbaren Kosten um mehr als Zehn von Hundert verbunden ist, so erhöht sich auch das Pauschalhonorar entsprechend. 

oder:
(2) 
(
Das Honorar des GP bemißt sich nach den Bestimmungen der HOAI in der jeweils geltenden 



Fassung in Verbindung mit den Grundlagen der Honorarermittlung nach § 3 und § 4.

(
Die dem GP in Verbindung mit den beauftragten Fremdleistungen entstehenden Aufwendungen und Wagnisse gegenüber den Sub-Planern werden 


durch einen Zuschlag von ( 8- 15 % )

...................%.


abgegolten.


oder :

(3)
(
Das Honorar beträgt



als fixer Prozentsatz 



...................%.
der anrechenbaren Kosten , d.h. der Summe aller Kosten nach DIN 276 (Stand Juni 1993), Kostengruppen 210, 230, 300, 400, 500, 600, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4)
Zusätzlich zu der Gesamtvergütung gem. §7, Abs. (1) – (3) werden dem GP die Nebenkosten wie Fahrtkosten, Lichtpausen und sonstige Spesen erstattet, und zwar auch für die eingeschalteten Subplaner entweder 


(
gegen entsprechenden Nachweis  


oder :


(
durch eine Nebenkostenpauschale



in Höhe von




...................%.


aus der Netto-Auftragssumme

(5)
(
Für die Objektüberwachung wird dem GP auf Kosten des AG auf der Baustelle ein Bauleitungsbüro 


kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese Leistung des Auftraggebers kann auch Bestandteil des GU-Vertrages sein.

(6)
Alle sonstigen Nebenkosten des GP sind im vorgenannten Honorar enthalten.

(7)
Der GP ist bei Planänderungen oder der Überarbeitung von Planungsleistungen berechtigt, Nachforderungen geltend zu machen, wenn 


-
bereits ein vollständiger oder teilweiser Planungsabschluß anzunehmen ist oder  


-
Umplanungen gemäß § 4 Abs. 3 vom AG beschlossen werden oder 


-
wenn mit der Änderung ein wesentlicher Arbeits- und Zeitaufwand verbunden ist und 

-
wenn die Änderungsleistung nicht bereits in der jeweiligen Leistungsphase als Grundleistung zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. 


In diesen  Fällen sind zusätzliche Leistungen in angemessener Höhe nach der HOAI zu vergüten.

(8)
Bei Sonderwünschen wird die Mehrleistung des GP nach folgenden Sätzen abgerechnet:



Architekt pro Std.


€    ........…


Ingenieur pro Std.

€   ........…


technische Mitarbeiter pro Std.
€   ........…


übrige Mitarbeiter pro Std.

€   ........…
§  8
FÄLLIGKEIT DER VERGÜTUNG

Auf die vereinbarte Vergütung sind folgende Abschlagszahlungen zu leisten

 .......% 
nach Abschluß der Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung)

 .......% 
nach Abschluß der Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurfsplanung und 


Genehmigungsplanung)

........% 
nach Abschluß der Leistungsphase 5 ( Ausführungsplanung)

........% 
nach Abschluß der Leistungsphasen 6 und 7


(Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe)

........% 
nach Fertigstellung der Bodenplatte über Grund

........% 
nach Fertigstellung des Rohbaus und der Dacheindeckung

........% 
nach Fertigstellung des Innenausbaus 

........% 
nach Abschluß der Leistungsphase 8 (Kostenfeststellung, Abnahme, Mängelbeseitigung) oder Einzug und Inbetriebnahme

Der GP informiert den AG jeweils durch eine entsprechende Fertigstellungsanzeige von dem erreichten Planungs- und Bearbeitungsstand und rechnet sodann die bis dahin erbrachten Leistungen ab. Der Ausgleich der entsprechenden Rechnungen (mit gesondert ausgewiesener Mehrwertsteuer) wird vom AG binnen 2 Wochen veranlaßt.


Gegenüber den fälligen Forderungen des GP darf der AG nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

§ 9
HAFTUNG DES GP

(1)
Abgesehen von Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit ist die Haftung des GP der Höhe nach auf seine Gesamtvergütung begrenzt, soweit nicht eine Haftpflichtversicherung zur Deckung des Schadens eintritt. Sofern das Gesamthonorar die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung übersteigt, ist die Haftung durch die entsprechenden Deckungssummen gem. §  8 (Haftpflichtversicherung) begrenzt. Die Haftung beschränkt sich in jedem Fall auf den unmittelbaren Schaden, die Haftung für mittelbare Schäden ist ausgeschlossen.

(2) Abs. (1) gilt auch in den Fällen, in denen die Haftung auf dem Verschulden derjenigen Personen beruht, derer sich der GP zur Erfüllung seiner Leistungen bedient.

(3)
Die Verjährung der Ansprüche gegen den GP bestimmt sich nach den Vorschriften des Werkvertragsrechts und beginnt mit der Abnahme der Leistung. Der GP ist berechtigt,  nach jeder Leistungsphase eine Teilabnahme zu verlangen. 

(4)
Wird der GP wegen eines Schadens am Bauwerk auf Schadenersatz in Geld in Anspruch genommen, kann er vom AG/Bauherren verlangen, dass ihm die Beseitigung des Schadens übertragen wird. Wird der GP wegen eines Schadens in Anspruch genommen, den auch ein Dritter zu vertreten hat, kann er vom AG/Bauherren verlangen, dass der AG/Bauherr sich gemeinsam mit ihm außergerichtlich erst bei dem Dritten um die Durchsetzung seiner Ansprüche auf Nachbesserung und Gewährleistung bemüht.

§ 10
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

(1)
Zur Sicherstellung etwaiger Schadensersatzansprüche aus diesem Vertrag hat der GP eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen:



a)
für Personenschäden:


€             
 



b)
für sonstige Schäden




(Sach- und Vermögensschäden)

€             
  

(2)
Der GP hat dem AG auf Anforderung den Abschluß einer entsprechenden Haftpflichtversicherung über die vorstehenden Deckungssummen nachzuweisen.

§ 11
SICHERHEITEN


Der AG verpflichtet sich,
(
dem GP auf Verlangen eine Sicherheit wegen seiner mit diesem Vertrag verbundenen Ansprüche zu stellen und zwar in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft bis zur Höhe von 15 % aus der Netto-Auftragssumme, sofern der GP die damit verbundenen Kosten übernimmt, dies jedoch nur bis zu maximal 2% (Avalprovision) aus der Bürgschaftssumme.
§ 12
KÜNDIGUNG DES VERTRAGES

(1)
Der Vertrag kann von beiden Teilen nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.

(2)
Wird aus einem Grund gekündigt, den der AG zu vertreten hat, erhält der GP die volle Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung des Bewertungsmaßstabes nach §§ 15, 73 HOAI im Verhältnis zu der vereinbarten Gesamtvergütung. Hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen erhält der GP eine Vergütung unter Berücksichtigung eines Abzugs für ersparte Aufwendungen in Höhe von insgesamt 40% der restlichen Vergütung, sofern er sich nicht einen anderweitigen Erwerb entgegenhalten lassen muß. Dem AG bleibt das Recht erhalten, dem GP im Einzelfall einen höheren anderweitigen Erwerb und/oder höhere ersparte Aufwendungen nachzuweisen.

(3)
Wird das Vertragsverhältnis aus Gründen beendet, die nicht vom AG zu vertreten sind, sind nur die bis dahin erbrachten in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Einzelleistungen des GP unter Anlegung des Maßstabs nach §§15, 64, 73 HOAI zu vergüten, soweit alle mit diesen Leistungen zusammenhängenden Unterlagen dem AG vorliegen. Weitere Ansprüche des GP sind ausgeschlossen.

§ 13
SCHIEDSVEREINBARUNG

Bei Streitigkeiten über Grund und Höhe des dem GP zustehenden Honorars entscheidet – unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges – Herr Dipl.-Ing. Rainer Eich, ö.b.u.v. Sachverständiger für Honorare, Friedrich-Ebert-Straße 6, 73033 Göppingen, oder ein von ihm zu benennender Vertreter aus diesem Büro.

§ 14
SONSTIGE VEREINBARUNGEN


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................

§ 15
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1)
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur durch schriftliche Vereinbarung abbedungen werden.

(2)
Soweit in diesem Vertrage keine Bestimmungen getroffen sind, kommen ergänzend zur Anwendung die Bestimmungen der HOAI und die Vorschriften über den Werkvertrag (§§  § 631 ff. BGB).

(3)
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem von beiden Vertragsteilen bei Vertragsabschluß wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.

...............................................................



...............................................................

Ort, Datum






Ort, Datum

Für den Auftraggeber





Für den Generalplaner

...............................................................



...............................................................

Unterschrift






Unterschrift 

11.12.2002
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